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Seit 1986 werden von den Forst-
behörden Vegetationsgutachten 

als Basis für eine Abschussplanung 
erstellt, die helfen soll, den vorherr-
schenden Nadelwaldbestand in einen 
Mischwaldbestand umzuwandeln 
und damit den negativen Auswirkun-
gen der bisherigen rationellen Forst-
wirtschaft entgegenzuwirken. Die 
Eckpunkte zur Waldstrategie 2050 
haben unter anderem zum Ziel, das 
Ökosystem Wald dem Klimawandel 

anzupassen und die ökonomische 
Nachhaltigkeit der Forstbetriebe zu 
gewährleisten. Dabei wird der Ein-
fluss der Pflanzenfresser als integra-
ler Bestandteil des Ökosystems Wald 
als Störfaktor in den Fokus gerückt 
und der 2005 im Waldgesetz verfasste 
Grundsatz „Wald vor Wild“ weiter ge-
festigt. 

Der Wald ist nicht die Summe von 
Bäumen, sondern ein Lebensraum 

von Pflanzen und Tieren. Es gibt 
keinen „Wald-Wild-Konflikt“, viel-
mehr handelt es sich um einen 
„Forst-Jagd-Konflikt“ oder „Holz-
Jagd-Konflikt“. Unerwähnt bleibt, 
dass nicht das Schalenwild für die 
Sturm- und Trockenschäden sowie 
die Käferkalamitäten verantwortlich 
ist. Ebenso wenig verursacht ein 
hoher Wildbestand flächendeckend 
landeskulturell untragbare Schäden 
in Deutschland. Es entspricht dem 

Kommentar zur Waldstrategie 2050

KEIN EVANGELIUM FÜR  
DAS ÖKOSYSTEM WALD 
Die "Waldstrategie 2050", die vor dem Entwurf zur Novellierung des Bundesjagdgesetzes 
entworfen wurde, verlangt Jägern und Wild einiges ab, was angeblich für einen 
Waldumbau nötig sein soll. Fred Steinberger kommentiert hier die aktuelle Forstpolitik 
speziell angesichts der Bedürfnisse des Rehwildes. 

 

Eine zusätzliche Schaffung von Äsungsflächen und naturnaher Waldränder muss aus forstlicher und jagdlicher Sicht stärker beachtet werden.
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Zeitgeist unserer Gesellschaft, dass 
für komplexe Sachverhalte lieber 
einfache und oberflächliche Lösun-
gen gesucht werden, die den gerin-
geren Widerstand erwarten lassen. 
Die Wildschadensproblematik hängt 
nicht alleine von einer hohen Wild-
dichte ab, sondern auch von der Art 
der Forstwirtschaft, den Strukturen 
in der Landwirtschaft, dem Freizeit-
verhalten und schließlich von der 
Jagd. Jagdliche Maßnahmen soll-
ten den Waldbau unterstützen, aber 
auch die Forstwirtschaft muss sich 
bewusst werden, dass sie durch die 
Bewirtschaftung den Lebensraum 
von vielen Tierarten, die Bejagbar-
keit des Wildes und die Wildscha-
densanfälligkeit spürbar beeinflus-
sen kann. Neben der Regelung des 
Wildbestandes und/oder der Wild-
verteilung sowie der Schaffung von 
günstigen Entwicklungsmöglich-

keiten für die Waldverjüngung, zum 
Beispiel durch eine Auflichtung, 
wird die Wildschadensanfälligkeit 
verringert. Eine zusätzliche Schaf-
fung von Äsungsflächen und natur-
naher Waldränder muss aus forst-
licher und jagdlicher Sicht stärker 
beachtet werden.

Hoher ökologischer  
Effekt von Waldrändern

Die intensive land- und forstwirt-
schaftliche Bewirtschaftung mit 
dem verbundenen Pestizid- und 
Nährstoffeintrag, der fehlenden Zeit 
für die notwendige Pflege, aber auch 
das Freizeitverhalten und der stei-
gende Siedlungsdruck verringern 
diesen wichtigen ökologischen Ef-
fekt von Waldrändern. Diese tragen 
zu einem überregionalen Biotopver-
bund bei, der nicht nur Wildtieren 

sondern mit seiner hohen Struktur- 
und Artenvielfalt im jahreszeitli-
chen Wechsel auch Insekten zu Gute 
kommt. Neben einem ganzjährigen 
Deckungsschutz finden die Wildtie-
re eine abwechslungsreiche Äsung 
sowie Brut- und Setzmöglichkeiten. 
Land- und Forstwirte sollten bei 
der Anlage und regelmäßigen Pfle-
ge fachlich beraten werden, und die 
Verringerung an produktiver Fläche 
muss durch Förderprogramme fi-
nanziell ausgeglichen werden. 

Dauerbejagung sollte  
vermieden werden 

Der Jagddruck mit immer kürzeren 
Schonzeiten und den geforderten 
steigenden Abschusszahlen, also 
die Häufigkeit und Dauer der Beja-
gung sowie das Verhalten des Jägers 
nach dem Schuss beeinflussen das 



42 9/2020

Fred Steinberger
Der Agraringenieur und Studiendirek-
tor ist seit 30 Jahren Revierpächter 
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künftige Verhalten des Wildes. Das 
Wild wird schlauer, der Jagddruck 
steigt noch mehr, und die Wildschä-
den nehmen zu. Deshalb sollte eine 
Dauerbejagung über einem längeren 
Zeitraum in einem Revierteil ver-
mieden werden. Jeder Jäger sollte 
im Winter dem Rehwild die wildbio-
logisch nötige Ruhe geben und spä-
testens Ende Dezember die Jagd auf 
Rehwild ruhen lassen. 
Ein vom Wild unbemerktes Errei-
chen oder Verlassen der richtig 
platzierten Ansitzeinrichtung ver-
ringert das Risiko des Vergrämens. 
Im Gegensatz dazu dient ein hoher 
Jagddruck in Gebieten mit hohem 
Wildschaden und an unfallträchti-
gen Straßenabschnitten der recht-
zeitigen Reduktion des Wildes, aber 
auch dazu, um Wild von diesen Or-
ten fernzuhalten. 

Hoher Jagddruck nutzt nur, um 
Wild fernzuhalten

Neben dem Jagddruck wird das 
Verhalten des Wildes ebenso vom 
Freizeitverhalten der Bevölkerung 
beeinflusst. Die Ausweisung von 
Wildruhezonen, Besucherlenkung 
und regionale Einschränkungen von 

Freizeitaktivitäten im Wald, wie zum 
Beispiel ein Verbot elektrobetriebe-
ner Mountainbikes, geben dem Wild 
die nötige Ruhe und helfen, Schäden 
an Forstpflanzen zu vermeiden.

Mindestabschuss – 
ein Fass ohne Boden?

Der Entwurf des neuen Bundes-
jagdgesetzes sieht vor, dass der Ab-
schussplan für Rehwild durch eine 
Vereinbarung zwischen Jagdvor-
stand und Jagausübungsberechtig-
tem ersetzt wird. Das heißt, ein auf 
dem Verbissgutachten basierender 
jährlicher Mindestabschuss soll den 
bewährten Dreijahresabschussplan 
ersetzen. Dies kann in manchen Re-
vieren zu einer hegewidrigen und 
maßlosen Überziehung des Reh-
wildabschusses führen, da keine 
Obergrenze gesetzt wird, die dann 
von den Behörden kontrolliert wer-
den kann.
Bereits jetzt ist in vielen Revieren 
die natürliche Altersstruktur des 
Rehwildes „zerschossen“. Auf zahl-
reichen Hegeschauen sind die aus-
gestellten Gehörne älterer Böcke 
eine Seltenheit. 
Laut Bundesjagdgesetz ist das Jagd-

Häufige Störungen lassen das Wild heimlicher werden, es verursacht mehr Wildschäden.
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recht in gleicher Rangordnung mit 
der Pflicht zur Hege verbunden. Die 
Abschussplanung soll Wildschäden 
in einer ordnungsgemäßen Land- 
und Forstwirtschaft möglichst ver-
meiden, aber auch einen gesunden 
und artenreichen Wildbestand mit 
einem natürlichen Altersaufbau 
und ausgewogenem Geschlechter-
verhältnis erhalten und der Hege 
dienen. 
Lokal überhöhte Wildbestände, die 
einen Waldumbau und eine Natur-
verjüngung über ein vertretbares 
Maß hinaus behindern, müssen 
auch ohne jagdrechtliche Änderun-
gen reduziert werden. Ein sachli-
cher Dialog zwischen den Verbän-
den und Entscheidungen auf Grund 
wildbiologischer Erkenntnisse so-
wie bewährter jagdlicher Praxis von 
den politisch Verantwortlichen soll-
te auf alIen Ebenen aIs Chance ge-
sehen werden. Gewinnorientierung 
und Ökologie muss Platz für alle Ge-
schöpfe haben.  


